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Das Leitbild richtet sich an Politik, Behörden und alle Akteure des Kinder- und Jugendbereichs. 

Es dient als gemeinsame Orientierungshilfe für die Kinder- und Jugendpolitik und für eine 

koordinierte Angebotsentwicklung in Herzogenbuchsee und Region. Den Personen und 

Institutionen des Kinder- und Jugendbereichs wird empfohlen, die nachfolgenden Leitsätze bei 

der konkreten Massnahmenplanung zu berücksichtigen. 

Übergeordnete Zielsetzungen 

Leitsatz 1: Alle Kinder und Jugendliche sollen sich in Herzogenbuchsee und Region gut ent-
wickeln, wohlfühlen und entfalten können. Wir sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche die 
dafür notwendigen Voraussetzungen und Kompetenzen erwerben können, dass ihre Anliegen 
aufgenommen werden und dass gemeinsame Lösungen erarbeitet werden. 

Leitsatz 2: Alle Kinder und Jugendlichen sollen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer 
sozialen, kulturellen und religiösen Zugehörigkeit sowie gesundheitlichen Voraussetzungen 
die gleichen Chancen haben. 

Leitsatz 3: Wir fördern den gegenseitigen Respekt zwischen Generationen, Geschlechtern, 
verschiedenen sozialen Schichten, Religionen, Nationalitäten sowie Behinderten und Nicht-
behinderten. 

Sozialisation 

Leitsatz 4: Alle Kinder und Jugendliche sollen ihre Persönlichkeit entfalten, Selbstwert auf-
bauen und gesundheitsfördernde Verhaltensweisen pflegen können. Das Aufzeigen gesunder 
Lebensstile und eine geeignete Suchtprävention unterstützen sie dabei. 

Leitsatz 5: Die aktive Freiwilligenarbeit von Jugendlichen wird gefördert, um ihnen die Chance 
auf den Erwerb nützlicher Erfahrungen und neuer Fähigkeiten zu eröffnen. 

Leitsatz 6: Die Jugendkultur wird gefördert, Kinder und Jugendliche werden in ihren kreativen 
Ausdrucksmöglichkeiten gestärkt. 

Partizipation 

Leitsatz 7: Alle Kinder und Jugendlichen sollen ihre Potentiale und ihre Energien für sich und 
die Gesellschaft einbringen und nutzen können. 



Leitsatz 8: Die Kinder und Jugendlichen werden aktiv an den sie betreffenden Planungs- und 
Entscheidungsprozessen beteiligt. 

Leitsatz 9: Die Gemeinden berücksichtigen im Rahmen ihrer Möglichkeit die Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen für freie und gestaltete Freizeit mit personellen, materiellen, 
finanziellen und räumlichen Mitteln. 

Integration 

Leitsatz 10: Wir fördern und unterstützen Kinder und Jugendliche in der Schule und Jugend-

liche bei der Integration in die Berufswelt. 

Kooperation 

Leitsatz 11: Politik, Behörden, Kirchen und die Institutionen des Kinder- und Jugendbereichs 

arbeiten in den dafür vorgesehenen Gremien eng zusammen. Anschlussgemeinden und 

Kirchen, welche Leistungen der Sitzgemeinde Herzogenbuchsee beziehen, werden ver-

bindlich in die Planung und Steuerung der Angebote eingebunden. 

 

 

 

 

 

 

Das vorliegende Leitbild hat der Gemeinderat Herzogenbuchsee an seiner Sitzung vom  

26. November 2012 genehmigt. 

 


